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§ 3 AIVO Weitergabe der
Information

 AIVO - Allergeninformationsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.09.2017

1. (1)Lebensmittelunternehmer, die unverpackte Lebensmittel an Endverbraucher abgeben, haben sicherzustellen,

dass die in § 2 genannten Informationen verfügbar und leicht zugänglich sind. Sie sind den Endverbrauchern

unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

2. (2)Die Verpflichtung des Abs. 1 gilt auch dann als erfüllt, wenn an einer gut sichtbaren Stelle deutlich und gut

lesbar ein Hinweis angebracht ist, dass die in § 2 genannten Informationen auf Nachfrage mündlich erhältlich

sind.

3. (3)Die mündliche Weitergabe der Informationen gemäß § 2 hat durch dafür geschulte Personen zu erfolgen. Der

Nachweis über die erfolgte Schulung ist zu dokumentieren.
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